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§ 20c GehG Jubiläumszuwendung
 GehG - Gehaltsgesetz 1956

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.01.2026

1. (1)Der Beamtin oder dem Beamten kann aus Anlass der Vollendung einer Dienstzeit von 25 Jahren sowie von

40 Jahren für treue Dienste eine Jubiläumszuwendung gewährt werden. Die Jubiläumszuwendung beträgt bei

einer Dienstzeit von 25 Jahren 200% und bei einer Dienstzeit von 40 Jahren 400% des Monatsbezuges, welcher

der besoldungsrechtlichen Stellung der Beamtin oder des Beamten entspricht, die sie oder er mit Vollendung

dieser Dienstzeit erreicht.

2. (2)Dienstzeiten im Sinne des Abs. 1 sind

1. 1.bei Beamtinnen und Beamten, deren Besoldungsdienstalter nach § 12 Abs. 5 in einer ab dem

12. Februar 2015 geltenden Fassung festgestellt wurde, das Besoldungsdienstalter und die von einem

allfälligen Vorbildungsausgleich betroffenen Zeiten,

2. 2.bei Beamtinnen und Beamten, deren Vorrückungsstichtag nach § 12 in einer bis zum Ablauf des

11. Februar 2015 geltenden Fassung festgestellt wurde und deren besoldungsrechtliche Stellung nicht nach

§ 169f Abs. 1, 2 oder 3 neu festzusetzen ist,

1. a)die im bestehenden Dienstverhältnis zurückgelegte Zeit, soweit sie für die Vorrückung wirksam ist,

einschließlich der als Richteramtsanwärterin oder Richteramtsanwärter zurückgelegten Zeit,

2. b)die im § 12 Abs. 2 und 2f in der bis zum Ablauf des 11. Februar 2015 geltenden Fassung angeführten

Zeiten sowie Zeiten gemäß § 12 Abs. 2 Z 1a (einschließlich solcher Zeiten gemäß § 12 Abs. 2 Z 1a, die

nach § 12 Abs. 3 vorangestellt wurden), soweit sie für die Ermittlung des Vorrückungsstichtags

berücksichtigt wurden,

3. c)die im Ausbildungs- oder Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft, einem

inländischen Gemeindeverband oder einer gemäß § 12 Abs. 2f in der bis zum Ablauf des

11. Februar 2015 geltenden Fassung diesen Einrichtungen gleichzuhaltenden Einrichtung

zurückgelegten Zeiten, die für die Vorrückung bloß deshalb nicht wirksam sind, weil sie vor der

Vollendung des 18. Lebensjahres liegen oder durch die Anwendung der Überstellungsbestimmungen

für die Vorrückung unwirksam geworden sind,

4. d)Dienstzeiten als Universitäts- oder Hochschulassistentin oder als Universitäts- oder

Hochschulassistent, die gemäß § 49 in der bis zum Ablauf des 30. September 1988 geltenden Fassung

für die Vorrückung nicht wirksam sind,

5. e)die in einem Unternehmen zurückgelegte Zeit, wenn das Unternehmen vom Bund übernommen

worden und der Bund gegenüber den Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern in die Rechte des

Dienstgebers eingetreten ist,

3. 3.bei Beamtinnen und Beamten, deren besoldungsrechtliche Stellung nach § 169f Abs. 1, 2 oder 3 neu

festzusetzen ist, die in Z 2 angeführten Zeiten mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Vorrückungsstichtags

der Vergleichsstichtag tritt.

Die in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft oder in den Fällen der Z 2 und 3 bei einer

den angeführten Einrichtungen vergleichbaren Einrichtung nach § 12 Abs. 2f in der bis zum Ablauf des
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11. Februar 2015 geltenden Fassung zurückgelegten Zeiten zählen jedoch nicht zur Dienstzeit, wenn sie bei dieser

Gebietskörperschaft oder Einrichtung einen Anspruch auf eine vergleichbare Jubiläumszuwendung bewirkt haben

oder für einen künftigen derartigen Anspruch zählen.

3. (3)Die Jubiläumszuwendung im Ausmaß von 400% des Monatsbezugs kann bereits ab Vollendung einer Dienstzeit

von 35 Jahren gewährt werden, wenn die Beamtin oder der Beamte

1. 1.durch Tod aus dem Dienststand ausscheidet oder

2. 2.mit Ablauf des Monats, in dem sie oder er ihr bzw. sein 65. Lebensjahr vollendet, oder später durch

Erklärung in den Ruhestand übertritt oder versetzt wird.

In diesen Fällen ist der Jubiläumszuwendung der Monatsbezug, welcher der vollen besoldungsrechtlichen Stellung

im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand entspricht, zugrunde zu legen.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch Art. 2 Z 8, BGBl. I Nr. 143/2024)

4. (5)Die Jubiläumszuwendung ist im Monat Jänner oder Juli auszuzahlen, der dem Monat

1. 1.der Vollendung des betreffenden Dienstjubiläums (der nach Vollendung der Dienstzeit folgende Tag) oder

2. 2.des Ausscheidens gemäß Abs. 3

als nächster folgt. Scheidet jedoch die Beamtin oder der Beamte aus dem Dienstverhältnis aus, wird ein allfälliger

Anspruch auf Jubiläumszuwendung spätestens mit dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis fällig.

5. (6)Wird das Dienstverhältnis der Beamtin oder des Beamten durch den Tod gelöst, so gebührt den

Hinterbliebenen eine Zuwendung im Ausmaß von 1,5 Referenzbeträgen gemäß § 3 Abs. 4. Mehreren

Hinterbliebenen gebührt die Zuwendung zur ungeteilten Hand.

In Kraft seit 10.10.2024 bis 31.12.9999
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